
Öffentlich-rechtlicher Vertrag

zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

endvertreten durch den Minister für Inneres, ländliche Räume und Integration 

nachstehend Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration genannt

und

der Hansestadt Lübeck 

vertreten durch den Bürgermeister

nachstehend Hansestadt Lübeck genannt

über die Konsolidierungshilfen nach § 11 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG)

§1
Gegenstand des Vertrages, Konsolidierungsziel

Die Hansestadt Lübeck und das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und In

tegration schließen diesen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Ziel, dass die Han

sestadt Lübeck zum nächst möglichen Zeitpunkt wieder aus eigener Kraft dauerhaft 

einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreicht und die aufgelaufenen Jahres

fehlbeträge zurückführt, um so kommunalpolitische Handlungsspielräume zurück zu 

gewinnen. Dieses Ziel soll durch die Gewährung von solidarisch durch die kommuna

le Familie und das Land bereitgestellte Konsolidierungshilfen und einen angemesse

nen Eigenanteil der Hansestadt Lübeck zur Haushaltskonsolidierung erreicht werden.

§2
Konsolidierungshilfe

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration gewährt der Hanse

stadt Lübeck Konsolidierungshilfe nach den §§ 4 Absatz 2 Nummer 1 und 11 FAG 

sowie der dazu ergangenen Richtlinie über die Gewährung von Konsolidierungshilfen 

(§ 11 FAG) vom 04. Januar 2019 (Amtsblatt Schl.-H. S. 125 ff.) - nachfolgend Richt

linie genannt.
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§3

Beitrag der Hansestadt Lübeck zur Haushaltskonsolidierung
(1) Die Hansestadt Lübeck verpflichtet sich, einen angemessenen Eigenanteil zur 

Haushaltskonsolidierung zu erbringen. Der Eigenanteil muss geeignet sein, den 

Haushalt der Hansestadt Lübeck dauerhaft und strukturell, also jährlich wieder

kehrend, zu entlasten.

(2) Die Hansestadt Lübeck verpflichtet sich, den mit öffentlich-rechtlichem Vertrag 

vom 14. Oktober 2015 für das Jahr 2018 vereinbarten Konsolidierungsbeitrag in 

Höhe von 24.710.000,-€ weiterhin zu leisten.

Darüber hinaus wird sie einen zusätzlichen Eigenanteil in Höhe von mindestens 

10,--€ je Einwohnerin und Einwohner auf Grundlage der Einwohnerzahl zum 

31. März 2018 und somit in Höhe von 2.162.000,--€ nachweisen, der in den 

Jahren 2019 bis einschließlich 2021 finanziell wirksam wird.

Dieser Konsolidierungsbeitrag wird durch Übererfüllung im Umfang von 

7.276.380,-€ (Stand 01.06.2019) des für das Jahr 2018 vereinbarten Konsoli

dierungsbeitrags (Anlage 1), sowie die in der Anlage 2 dargestellten Konsolidie

rungsmaßnahmen realisiert; die Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages. So

fern der in den Anlagen ausgewiesene Konsolidierungsbeitrag nicht in der dar

gestellten Höhe erbracht wird bzw. einzelne Maßnahmen nicht oder nicht voll

ständig umgesetzt werden, führt dies nicht zu einer Kürzung der Konsolidie

rungshilfe nach Ziffer 7.2 der Richtlinie, solange der Mindestbeitrag nach Satz 1 

und 2 erfüllt wird.

(3) Die Steuersätze werden mindestens in folgender Höhe festgesetzt, solange ein 

Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge oder Jahresfehlbeträge nicht erfolgt ist 

oder sich mittelfristig ein neuer Jahresfehlbetrag abzeichnet:

Steuerart ab 20191

Grundsteuer A 400 %

Grundsteuer B 500 %

Gewerbesteuer 450 %

Zweitwohnungssteuer 12%

Vergnügungssteuer 18%

1 Mindestens die Steuersätze nach Ziffer 3.3 der Richtlinie; sind die tatsächlichen Steuersätze im Jahr 
2019 höher, sind mindestens diese Werte einzusetzen.
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(4)

Hundesteuer 144 €

Die Hansestadt Lübeck ist berechtigt, vertraglich vereinbarte Konsolidierungs

maßnahmen im laufenden Konsolidierungszeitraum durch eine oder mehrere 

andere Maßnahmen zu ersetzen, sofern das für die vertraglich vereinbarte 

Konsolidierungsmaßnahme prognostizierte Einsparpotenzial mindestens in 

gleicher Höhe erreicht wird. Ihr Ersatz ist nach Ziffer 7.2 der Richtlinie anzuzei

gen.

§4

Anwendung der Richtlinie
Die Vertragsparteien sind sich einig, dass ungeachtet der gesonderten Erwähnung 

einiger Ziffern im Vertragstext die Richtlinie in ihrem vollen Umfang Bestandteil die

ses Vertrages ist. Auf die Möglichkeit der Kürzung der Konsolidierungshilfe nach Zif

fer 7.2 der Richtlinie wird besonders hingewiesen.

§5
Sonstiges

Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein 

oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. 

Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine Regelung zu 

treffen, die dem mit ihr verfolgten Zweck am nächsten kommt. Dasselbe gilt für etwa

ige Lücken des Vertrages.

§6
Vertragsdauer

(1) Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 20242.

(2) Um den angestrebten Konsolidierungseffekt sicher zu stellen, ist während der 

Laufzeit des Vertrages eine vorzeitige Kündigung ausgeschlossen.

(3) Eine Änderung des § 4 Absatz 2 Nummer 1 oder § 11 FAG sowie eine Ände

rung der Richtlinie berechtigen die Vertragspartner, eine Anpassung dieses 

Vertrages zu verlangen.

2 Das Jahr 2024 wird für die letztmalige Evaluation benötigt.
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§7

Inkrafttreten, Veröffentlichung
(1) Dieser Vertrag wird wirksam, wenn die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck 

diesem Vertrag innerhalb von zwei Monaten nach Unterzeichnung zugestimmt 

hat (§11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 FAG). Andernfalls wird dieser Vertrag gegen

standslos.

(2) Der Vertrag tritt rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft.

(3) Sobald der Vertrag nach Maßgabe des Absatzes 1 wirksam geworden ist, wird 

er auf der Internetseite des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und In

tegration und der Internetseite der Hansestadt Lübeck veröffentlicht.



Hansestadt Lübeck Konsolidierunqsbeitraq 2018 (in T€) Anlage 1

Lfd.
Nr. Kurzbezeichnung der Maßnahme

finanzielle
Auswirkung

2018

lfd. Nr. 
Vertrag 1

1 2 3 4

1. Verbesserung der Erträge/Einnahmen

A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung > 10 T€

1. Pachterhöhung für Grundstücke in attraktiver Lage 26,00 4

2. Lübecker Hafengesellschaft - Anteilsverkauf (4%) 500,00 6

3. Verkaufserlös Maritim-Grundstück (4%) 242,00 7

4. Erlöse aus Grundstücksverkäufen (4%) 4.734,40 8

5.
Volkshochschule / Anpassung der Entgeltordnung zum 
Herbstsemester 2012

122,30 9

6. Stadtbibliothek / Anpassung der Entgeltordnung 46,90 10

7.
Kita / Anhebung der Kita-Entgelte ab Kindergartenjahr
2013/2014 um 1%

55,40 11

8.
Schule und Sport / Anhebung der Gebühren für die Viermastbark 
Passat zum 01.06.2012

37,60 12

9.
Lübeck Port Authority (LPA) / Anpassung der Entgeltordnung 
Hafenbahn ab 11.12.2011

253,80 13

10. Erhöhung Parkgebühren 793,00 15

11.
Verkehr / Anpassung der Straßenausbau-beitragssatzung von
75% auf 85%.

201,00 16

12. Stadtgrün und Verkehr/ Abschluss eines neuen Werbevertrages. 580,60 20

13. Nordische Filmtage/ Anpassung des Preistarifs ab 2012 24,70 22

14.
Steuern / Verstärkte Außenkontrollen zur 
Hundebestandsermittlung

222,90 81

15. Hundesteuererhöhung 142,80 118

16. Zweitwohnungssteuererhöhung 295,40 120

17. Vergnügungssteuererhöhung von 12% auf 18% 1.214,50 137

18. Gewerbesteuererhöhung von 430 auf 450 Basispunkten 3.981,60 138

19. Grundsteuererhöhung 2.207,60 149

20. ntensivierung der Prüfungstätigkeit Vergnügungssteuer 167,80 160

21.
Änderung der im Generalpachtvertrag (für Kleingärten) 

festgesetzten Höhe ab 01.11.2016
108,20 169
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Hansestadt Lübeck Konsolidierunqsbeitraq 2018 (in T€) Anlage 1

Lfd.
Nr. Kurzbezeichnung der Maßnahme

finanzielle
Auswirkung

2018

lfd. Nr. 
Vertrag 1

1 2 3 4

22. Gebührenanpassung in den Parkhäusern an Marktniveau 37,70 192

B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€

1.
Steuern / Einsparung von Gebühren aus nicht mehr benötigten 
Zugriffs-Lizenzen für Softwareprogramme

2,60 109

2.
Wirtschaft und Liegenschaften
Gutachterausschuss / Satzung anpassen

3,70 111

3.
Wirtschaft und Liegenschaften
Gebührenerhöhung

30,80 112

4.
Erhöhung der Gebühren für die öffentliche
Rechtsauskunftstelle

10,30 121

5.
Kurbetrieb Travemünde
Erhöhung der Entgelte für Wohnmobilparkplatz

5,20 122

Zwischensumme 1. der Spalten: 16.048,80

II. Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben

A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung > 10 T€

1. Logistik / Externe Vergabe der Botendienste 72,90 26

2. Rechnungsprüfungsamt / Einsparung von 2 Planstellen BBO A 12 207,30 27

3.
Kurhausbetriebe Travemünde mbH, Verkauf des Kurhaus- 
Grundstücks (4%)

108,00 28

4. Logistik / Senkung der Portokosten 129,50 29

5.
Reduzierung der Repräsentationsaufwendungen bei 
Stadtpräsidentin und Bürgermeister

9,40 31

6.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Auflösung des Bereiches und 

Einrichtung als Stabsstelle
149,20 32

7. Büro der Bürgerschaft / Einsparung einer Planstelle BBO A 13H 93,50 33

8. Sanierung des Betriebes Seniorinneneinrichtungen 366,80 36

9.
:lughafen Lübeck GmbH - Verkauf zum 01.01.2013, Wegfall 
Defizitausgleich

3.241,60 37

10.
Märkte / Erwirtschaftung ausgeglichenes Ergebnis durch 
Stellenreduzierung

62,20 38

11.
Bali / JAW - Kantinenschließung im Verwaltungszentrum 
Mühlentor

239,00
39, 40,

41

12.
Gesundheitsamt / Ausschreibung von ordnungsrechtlichen 
Bestattungen

61,00 42

13.
Gesundheitsamt / KISS / Standardabsenkung durch Verzicht auf 
Verwaltungsstelle

53,40 43
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Hansestadt Lübeck Konsolidierunqsbeitraq 2018 (in T€) Anlage 1

Lfd.
Nr. Kurzbezeichnung der Maßnahme

finanzielle
Auswirkung

2018

lfd. Nr. 
Vertrag 1

1 2 3 4

14.
Wirtschaft und Liegenschaften - Beendigung des MV
Beckergrube 95

29,80 44

15.
Zusammenlegung der Bereiche Verbraucher-, Umwelt- und 
Naturschutz

460,80 45

16.
Entwässerungssatzung / Abschaffung der Rabattgewährung für 
Wassergroßabnehmer

638,90 47

17. Stadtwald / Erwirtschaftung ausgeglichenes Ergebnis bis 2015 121,10 48

18.
Schließung des Burgklosters und Umbau zum EHM
Deckelung Zuschuss auf 400 T€

182,00 49

19.
Schule und Sport / Schließung Luisenhofschule - Auslaufen mit 
Schuljahr 2011/2012

43,40 50

20.
Musik- und Kongresshalle /
Kürzung der Zuschüsse in 2 Stufen ä 5 %

123,80 52

21. Lübecker Schwimmbäder / Optimierung im Bestand 440,00 53

22.
Senkung Zuschuss an Kulturstiftung / Lübecker Museen in drei 
Stufen ä 2%

280,00 54

23. Zusammenlegung GMHL / GHL 120,90 55

24. Bauordnung / Integration in die Stadtplanung 133,50 56

25.
Stadtgrün und Verkehr / Gründung Technisches Betriebszentrum 
(Flächenmanagement)

802,30 58

26.
Einsparung einer Abteilungsleiterstelle des ehemaligen Bereichs 
Stadtgrün

97,00 68

27.
Gebäudemanagement / Reduzierung Fernwärme- 
Anschlussleistungen

135,40 69

28.
Gebäudemanagement / Entmietung Untertrave 107 zum 
01.10.2011

30,30 72

29.
Wahlen / Optimierung durch Umverteilung der Aufgaben auf 
andere Mitarbeiter der Abteilung

74,70 85

30.
Logistik / Optimierung durch Umverteilung der Aufgaben auf 
andere Mitarbeiter der Abteilung Logistik

44,40 86

31.
Fachbereichsdienst Wirtschaft und Soziales/ Einsparung einer
0,5 -Stelle EG 8 TVöD

46,70 87

32.
Kurbetrieb Travemünde / Einsparung einer Stelle EG 9 TVöD 
durch Optimierung Außendienst

84,80 88

33.
Kurbetrieb Travemünde / Einsparung einer Stelle EG 8 TVöD in 
der Verwaltung

80,00 89

34. Verbraucherschutz / Reduzierung einer Planstelle 72,90 91

35.
Schule und Sport / Einsparung einer Stelle BBO All durch 
Zusammenlegen zweier Abteilungen

93,40 93

36. Archäologie / Stelleneinsparung 112,60 94
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Hansestadt Lübeck Konsolidierunqsbeitraq 2018 (in T€) Anlage 1

Lfd.
Nr. Kurzbezeichnung der Maßnahme

finanzielle
Auswirkung

2018

lfd. Nr. 
Vertrag 1

1 2 3 4

37. Lübeck Port Authority / Reduzierung von zwei Planstellen 152,50 98

38. Stadtplanung / Reduzierung von zwei Planstellen 210,80 99

39. Bauordnung / Reduzierung von zwei Planstellen 173,90 100

40. Gebäudemanagement / Reduzierung einer Planstelle 74,70 101

41. Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen 11,30 102

42.
Liegenschaften / Optimierung der Aufbau- und 
Ablauforganisation

653,70 103

43. Stadtgrün und Verkehr / Einsparung einer Planstelle BBO A 12 100,40 105

44.
Archiv / Herabstufung der Stelle eines wissenschaftl.
Mitarbeiters.

17,70 106

45. Bürgermeisterkanzlei/ Einsparung einer 1/2 Planstelle 31,70 107

46. Bürgermeisterkanzlei/ Einsparung einer 1/2 Planstelle 44,40 108

47.
Fachbereichsdienste Wirtschaft und Soziales
Einsparung einer EG 5 - Stelle

76,20 113

48.
Melde- und Gewerbeangelegenheiten 
nachrichtlich: Einstellung Begrüßungsgeld ab 2011

65,40 116

49.
Gebäudemanagement / Reduzierung einer Planstelle (durch 
Aufgabenoptimierung)

56,60 117

50.
Fachbereichscontrolling FB 2
Einsparung einer Stelle 0020.2.0030, EG 6 TVöD

74,70 124

51.
Wirtschaft und Liegenschaften
Einsparung einer Stelle 0350.2.0250, EG 5 TVÖD

76,20 125

52.
Gesundheitsamt / Einsparung eines Arbeitsplatzes durch 
Zusammenlegen zweier Halbtagsstellen

28,60 126

53.
Fachbereichsdienste FB 2
Einsparung einer Stelle Nr. 0022.2.0300, EG 6 TVöD

74,70 127

54.
EBL; Änderung Straßenreinigungssatzung; Wegfall Ermäßigung 

für Reinigung von Eckgrundstücken
16,30 128

55.
Familienhilfen, Einsparung der Stellenplan Nr.
4574.2.0030 /S14

71,80 130

56.
Verkehrsangelegenheiten/Einsparung einer Planstelle Nr- 
1113.2.0429, EG 3 TVÖD

61,60 133

57. Umwelt-, Natur-, Verbraucherschutz/Einsparung einer Planstelle 77,30 134

58. Wegfall der Inkassoprovision für Einziehen der Kurabgabe 75,30 135

59. Rechnungsprüfungsamt / Reduzierung einer Planstelle 36,18 136
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Hansestadt Lübeck Konsolidierunqsbeitraq 2018 (in T€) Anlage 1

Lfd.
Nr. Kurzbezeichnung der Maßnahme

finanzielle
Auswirkung

2018

lfd. Nr. 
Vertrag 1

1 2 3 4

60.
Meldewesen / Einsparung von 14 Stunden auf der Planstelle 
Nr.1101.2.0055, EG 9 TVÖD

23,90 139

61. Einsparungen aus Veränderungen in der Mobiltelefonie 120,80 144

62.
Presse u d Öffentlichkeitsarbeit / Kündigung Vertrag

Stadtzeitung
94,50 145

63.
Stadtplanung / Einsparung einer Planstelle,
EG 6 TVÖD, WAZ 39 Stunden.

74,70 147

64. Vertragsoptimierung des Budgetvertrages Kindertagespflege 149,50 148

65.
Stadtplanung/ Einsparung einer halben Planstelle
Stadtbildpflege

47,00 150

66.
Entsorgungsbetriebe / Ausdehnung des Projektes "Nette
Toilette"

73,80 156

67.
Passivbesteuerung / Aufgabenumverteilung und 
Stellenherabstufung

23,00 162

68. Einsparung 1 Stelle EG 5 TVÖD, Stelle Nr. 5661 77,50 163

69. Zinsoptimierung 113,20 164

70.
Verkauf Gebäude Dr.-Julius-Leber-Str. 67 
- Wegfall von BU und Nebenkosten

44,10 166

71.
Verkauf Gebäude Dr.-Julius-Leber-Str. 75 
- Wegfall von BU und Nebenkosten

49,20 168

72.
Veräußerung Gebäude Schwartauer Allee 42, 44/44a; inkl.
Wegfall von BU und Nebenkosten

91,00 171

73. Einsparung einer 0,5 Stelle 6100, EG 8 TVÖD 41,60 174

74.
Reduzierung des Personalaufwandes im Museum 
Geschichtswerkstatt Herrenwyk

54,30 181

75.
Streichung der Stelle der stv. Bereichsleitung, 5608, S 17, 39 h 
WAZ

108,40 182

76.
Stelle Nr. 7083, Reduzierung auf 20,5 WAZ sowie 
Herabgruppierung von A 13 auf A12

53,60 183

77.
Intensivierung eines Outcome-Controlling 
(Familienhilfe)

2.952,40 184

78.
Einsparung einer Stelle im Bereich Schule und Sport, EG S 8b 
TVÖD zum 01.02.2017

82,70 186

79.
Herabgruppierung der Stelle EG14 (4804 neu) ab 01.02.2017 auf 
EG13

17,70 189

80. Einsparung EG10 (4572) nach Auslaufen ATZ ab 01.04.2018 38,90 190

81.
Einsparung EG 8 (5972) ab 01.12.2016
Reduzierung der Zeichnerinnenstellen

82,30 191

82. Schließung Zentraldruckerei 149,50 193
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Hansestadt Lübeck Konsolidierunqsbeitraq 2018 (in T€) Anlage 1

Lfd.
Nr. Kurzbezeichnung der Maßnahme

finanzielle
Auswirkung

2018

lfd. Nr. 
Vertrag 1

1 2 3 4

B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€

1. Zusammenlegung diverser Ausschüsse 20,20
73, 74, 
75, 76

2.
Absenkung Aufwand für Verdienstausfallentschädigung
Ehrenamt

41,30 77

3.
Passivbesteuerung
Abonnementkündigungen in 2012

1,20 119

4.
Fachbereichscontrolling Fachbereich 5 / Aufhebung 
Einzelhandelsbegleitausschuss

1,00 131

5.
Kündigung der freiwilligen Mitgliedschaft der HL in der "Union of 
the Baltic Cities"

5,80 132

Zwischensumme II. der Spalten: 15.937,58

Gesamtsumme der Spalten: 31.986,38
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Hansestadt Lübeck Anlage 2 zum Konsolidierungskonzept 2019 - 2023 
Anlage zum öffentlich-rechtlichen Vertrag

Übersicht über die im Zeitraum 2019 - 2023 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung1’2

Lfd.
Nr. Kurzbezeichnung der Maßnahme

finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr3,5

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7
I. Verbesserung der Erträge

A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung > 10 T€

1 Erlöse aus Grundstücksverkäufen (4%) 400,00 600,00 800,00 850,00 900,00

B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€

Zwischensumme I. der Spalten: 400,00 600,00 800,00 850,00 900,00

II. Verringerung der Aufwendungen

A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung > 10 T€

1 Stufenweise Einführung und Ausgestaltung von lebenslagenorientierten 
Onlinediensten / Portallösunqen für Bürgerinnen 0,00 (100,00) (400,00) (400,00) (500,00)

2 Auf- und Ausbau von Onlinediensten / Portallösungen für Gewerbetreibende 
und Unternehmen

0,00 (50,00) (100,00) (100,00) (100,00)

3
Schaffung und Umsetzung der Voraussetzungen für einen elektronischen 
Rechtsverkehr mit Behörden, Gerichten und Institutionen 0,00 (50,00) (100,00) (100,00) (100,00)

4 Schrittweise Einführung der elektronischen Akte bis hin zu volldigitalisierten 
Workflows ("paoierloses" Büro)

0,00 (100,00) (400,00) (400,00) (500,00)

5 digitale Ausgestaltung der Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten (eRechnung, 
eVeraabe) bei Neuausrichtunq der Prozesse 0,00 (50,00) (100,00) (100,00) (100,00)

6 IT-Lösungen auch Portal-basiert für interne Prozesse bis hin zu voll 
automatisierten Abläufen

0,00 (50,00) (100,00) (100,00) (100,00)

B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€

Zwischensumme 11. der Spalten: 0,00 (400,00) (1200,00) (1200,00) (1400,00)

Gesamtsumme der Spalten: 4 400,00 (1000,00) (2000,00) (2050,00) (2300,00)

1 Nur strukturelle (jährlich wiederkehrende) Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Haushaltsentlastung führen.
2 Vermögensveräußerungen (soweit keine Ersatzbeschaffung erfolgt) sind mit der angenommenen Zinsentlastung von 4% des Veräußerungserlöses unter 

Verringerung der Aufwendungen zu erfassen.
3 Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen sind ab Maßnahmenbeginn für alle Folgejahre anzugeben.
4 Die Gesamtsumme der Spalte 7 gibt gibt die strukturelle Wirkung aller umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen an und soll ab dem Jahr 2021 mind. 10 € je Ew. 

(Stand 31.03.2018) betragen.
s Bei den in Klammern gesetzten Betrrägen handelt es sich zunächst nur um Schätzungen, welche zu einem späteren Zeitpunkt, auch hinsichtlich der Maßnahmen, 
ggf. zu konkretisieren sind (s.a. § 3 Absatz 2, Satz 3 des öffentlich-rechtlichen Vertrages).
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